Komitee: Eine Stimme für Kunst und Kultur nach Bern

Hans Läubli in den Nationalrat!


Hans Läubli

Statement zur Kulturpolitik

In der Schweizer Politik fristet die Kultur seit je her ein Mauerblümchen-Dasein.  Zwar zeigen sich Politikerinnen und Politiker gern mit Künstlerinnen und Künstlern nur ganz wenige setzen sich aber auch für deren Anliegen ein. So kommt dar Begriff Kultur in den Wahlprogrammen der Parteien höchstens im Zusammenhang mit der Landwirtschaft vor . 

In der letzten Legislatur  unterbreitete der Bundesrat  den Eidgenössischen Räten unter dem Titel «Kulturförderungsgesetz»  ein Kulturverwaltungsgesetz, welches sich im Wesentlichen darauf beschränkte,  bestehenden Bundesbeschlüsse und die Zuständigkeiten zwischen den Bundesämtern und der Pro Helvetia zu regeln. Aufgrund intensiver Interventionen aus Kulturkreisen wurde dieses Gesetz im parlamentarischen Verfahren etwas verbessert. Aber nur dank dem Umstand, dass ein Antrag, welchen den Bund zu Beiträgen an die berufliche Vorsorge von Kulturschaffen verpflichtet, überraschend  von SVP Nationalrat Bortoluzzi eingereicht wurde, fand dieser eine Mehrheit.  Die geschlossene FDP, sowie eine Mehrheit der CVP und der SVP stimmten nach wie vor gegen dieses jahrelang aus den Kulturkreisen vorgebrachte Anliegen. Zahlreiche andere Anträge, die von Grünen und SP-Minderheiten gestellt wurden, fanden keine Mehrheiten in den Räten. Die strategische Unabhängigkeit der Kulturstiftung Pro Helvetia wurde beschnitten.

Aufgrund dieses neuen Gesetzes verfasste der Bundesrat nun seine erste Kulturbotschaft an die eidgenössischen Räte, dessen Inhalte in Kulturkreisen durchwegs positive Reaktionen auslösten. In der konkreten Umsetzung bleibt aber alles beim Alten – es darf auf keinen Fall mehr Bundesgeld für die Kulturförderung ausgegeben werden. Zaghafte Anträge aus der WBK des Ständerates, für eine Erhöhung der Beiträge an die Pro Helvetia zur Fortführung der Förderung der visuellen Künste im bisherigen Rahmen sowie die Einführung einer Verlagsförderung , alles Anliegen aus Kulturkreisen, scheiterten an der Mehrheit im Plenum. Einzig die Anträge um eine massvolle Erhöhung des Filmkredits und eine mässigere Senkung des Kredites für Denkmalpflege als vorgesehen, fanden im Stöckli Gnade. Falls die  Anträge um die Erhöhung des Pro Helvetia-Kredits auch im Nationalrat scheitern, wird die Pro Helvetia bisherige Leistungen kürzen müssen.  

Somit hätte das jahrzehntelange ringen um einen Kulturartikel in der Bundesverfassung  und um Kulturförderungsgesetz also nicht etwa zum  Vorteile, sondern, wie es sich in Rahmen der Ausarbeitung des Kulturförderungsgesetzes abzeichnete, zur Verschlechterung der Finanzhilfe des Bundes an das aktuelle Kunstschaffen geführt.

In der Auseinandersetzung um das neue Kulturförderungsgesetz zeigte sich einmal mehr, wie wichtig die direkte Intervention der Kulturschaffenden in der kulturpolitischen Debatte ist. Der kulturpolitische Einfluss der Kulturschaffenden muss verstärkt werden. Mit meiner Kandidatur und dem erklärten Schwerpunkt Kulturpolitik, will ich auf  kulturpolitische Debatte Einfluss nehmen, die Sicht der kulturell aktiven Menschen einbringen und Druck für eine aktivere und aufmerksamere Kulturpolitik bei allen Parteien erzeugen. Im Fall einer  Wahl in den Nationalrat, werde ich mich in engem Kontakt mit Kulturschaffenden und weitere Kulturkreisen für deren Anliegen einsetzen.

Die Schwerpunkte, die ich seit über zwei Jahrzehnten zusammen mit Kunst- und Kulturorganisationen verfolge:
· die Förderung von gesamtschweizerischen Kunst- und Kulturprojekten in allen Sparten;
· die Förderung von Kunst- und Kulturprojekten in ökonomisch schwachen Regionen und in den Regionen der sprachlichen Minderheiten; 

· eine aktive und ausreichende Förderung des Austausches regionaler künstlerischer Projekte über die Kantons- und Landesgrenzen hinaus;

· den Schutz der Urheber- und Interpretenrechte und eine gerechte finanzielle Entschädigung für die Kreativen aller Sparten;

· die Förderung der Kunst- und Kulturvermittlung aller Sparten und auf allen Ebenen (schulisch, ausserschulisch, medial);

· die Berücksichtigung der speziellen Arbeits- und Produktionsbedingungen der Kunstschaffenden aller Sparten im Bereich der Sozialversicherungen (AHV/IV, Arbeitslosenversicherung, berufliche Vorsorge);

· die Steuerbefreiung von Kunstpreisen und Förderbeiträgen;

· die gesellschaftliche Anerkennung der Künstlerinnen und Künstler;

· den Schutz der kulturellen Vielfalt. 
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